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Vortrag Unternehmen Tagespflege

Die Arbeit als selbständige Tagesmutter ist gesetzlich in der Regel als
nebenberufliche selbständige Tätigkeit definiert, unabhängig davon, ob sie neben
einer Anstellung oder aus der Familie heraus unternommen wird.
Das stellt die Tagesmutter vor die Herausforderung, neben einer guten Arbeit mit
den Kindern und Eltern auch den unternehmerischen Anteil ihrer kleinen Firma zu
berücksichtigen, da sich auch das Finanzamt, die Kranken- und
Rentenversicherung für die Einkünfte aus ihren Tätigkeiten interessieren. Damit
sich die Arbeit auch lohnt, bedarf es einer umsichtigen Planung und flexibler
Lösungen.

In diesem Vortrag sollen offene Fragen zu diesen Themen geklärt werden:

Was will das Finanzamt von der Tagesmutter?

Gewinnberechnung: Ausgabenpauschale oder Einzelnachweis?

Welche Kosten entstehen durch die Einnahmen bei der (beitragsfreien)
Krankenversicherung?

Ab wann entsteht Rentenversicherungspflicht für die Tagesmutter und wie
teuer ist sie?

Lohnt sich das?
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